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Entscheidungserhebliche Gründe

zum Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1

Satz 1 SGB V in seiner 315. Sitzung am 25. September 2013 zur

Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) mit

Wirkung zum 1. Oktober 2013

1. Rechtsgrundlage

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM).

2. Regelungshintergründe

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2013 tritt der einheitliche Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-
Ä) in Kraft. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Neuregelung des § 25 Abs. 6
BMV-Ä dahingehend, dass die Leistungen, für die die Regelungen zur Kostenmitteilung
entsprechend § 25 Abs. 6 Satz 1 gelten, im EBM bestimmt werden.

Mit dem vorliegenden Beschluss werden die ausführungsbestimmenden Regelungen
einer Kostenmitteilung gemäß neuem § 25 Abs. 6 BMV-Ä in die Nr. 12 der Präambel
zum Kapitel 11 sowie die Nr. 15 zum Kapitel 32 aufgenommen.

3. Inkrafttreten

Der Beschluss tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2013 in Kraft.


